
in den Tarifverträgen auch für den anderen, sonst 
nirgends mit erfaßten Komplex gelten?

Zusammenfassend kann zu dieser Frage gesagt wer
den, daß es keine Bestimmung gibt, die die Rechts
widrigkeit der einzelnen Vereinbarungen über mate
rielle Arbeitsbedingungen in den neuen Betriebsver
einbarungen, die auf Grund einer generellen gesetz
lichen Ermächtigung betrieblich festgelegt werden 
dürfen, ausspricht und daß auch selbst gesetzliche Ein
zelregelungen die der Betriebsvereinbarungen nicht 
unwirksam machen, weil gar kein Widerspruch 
zwischen beiden besteht, sondern verschiedene Sach
gebiete geregelt werden.

Das gleiche Verhältnis wie zwischen den gesetzlichen 
Bestimmungen und denen in Betriebsvereinbarungen 
besteht auch zwischen den tarifvertraglich festgelegten 
Löhnen und betrieblich vereinbarten höheren Löhnen, 
die aus dem versteuerten Reingewinn zu zahlen sind. 
Der Tarifvertrag wirkt ebenso unabdingbar wie das 
Gesetz. Widersprechende Regelungen in den Betriebs
vereinbarungen sind ohne ausdrückliche Feststellung 
dieser Tatsache unwirksam. Die Unwirksamkeit be
steht aber nur insoweit, als es sich um den gleichen In
halt, vor allem um die gleichen wirtschaftlichen Aus
wirkungen für die gesamte Gesellschaft handelt. Bei 
der Bestimmung, daß über die tariflich vereinbarten 
Löhne hinaus Entgelt aus dem versteuerten Reinge
winn des Unternehmers zu gewähren ist, besteht keine 
widersprechende Regelung, sondern es ist etwas ganz 
anderes geregelt. Folglich können die Bestimmungen

in den neuen Betriebsvereinbarungen, die solche Lei
stungen festlegen, auch nicht unwirksam sein.

Das geht auch aus § 3 der Verordnung über Kollek
tivverträge vom 8. Juni 1950 (GBl. S. 493) hervor. Darin 
wird gesagt, daß Bestimmungen in Betriebsverein
barungen, die dem Inhalt und Z w e c k  des Tarifver
trages widersprechen, unwirksam sind. Die neuen Be
triebsvereinbarungen stehen hinsichtlich der über
tariflichen Löhne mit dem Inhalt der Tarifverträge 
nicht im Widerspruch, weil er ein anderer ist; außer
dem widersprechen sie deren Zweck nicht, denn dieser 
liegt, auf unsere Frage bezogen, darin, durch einheit
liche Löhne das Steueraufkommen zu garantieren und 
zu vermeiden, daß die Unternehmer ihren Arbeitern 
und Angestellten — um sich als „soziale Unternehmer“ 
hinstellen zu können — das zukommen lassen, was 
der gesamten Gesellschaft zukommen muß. Der mit 
dem Tarifvertrag verfolgte Zweck wird durch über
tarifliche Löhne in den neuen Betriebsvereinbarungen 
nicht vereitelt, da diese aus dem versteuerten Rein
gewinn zu zahlen sind.

Der gesamte Inhalt der neuen Betriebsvereinbarung 
ist also rechtswirksam. Der Kampf der Arbeiter und 
Angestellten in den privatkapitalistischen Betrieben 
um diese Betriebsvereinbarungen ist rechtmäßig. So, 
wie sie sich zu Recht ihre Betriebsvereiribarungen er
kämpfen, müssen sie auch für die Erfüllung der darin 
vom Unternehmer übernommenen Verpflichtungen 
sorgen. Niemand kann sie daran hindern, das Recht ist 
auf ihrer Seite.

Die Strafverfahren in Arbeitsschutzsachen
Von Josef S t r e i t ,  Abteilungsleiter bei der Obersten Staatsanwaltschaft

Vom Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokrati
schen Republik sind im November 1952 „Richtlinien 
über die Behandlung von Strafverfahren in Arbeits
schutzsachen und über die Aufsicht des Staatsanwalts 
über die strikte Einhaltung der Gesetze und Verordnun
gen durch die Organe des staathcnen Arbeitsschutzes“ 
erlassen worden.

Diese Richtlinien sind kein Rezept für die Staatsan
wälte, sondern sie geben Hinweise für die Bearbeitung 
von Strafverfahren in Arbeitsschutzsachen und für die 
Aufsicht der Staatsanwälte über die Organe des staat
lichen Arbeitsschutzes.

In enger Verbindung mit diesen Richtlinien stehen 
auch die „Richtlinien für die Verhängung von Ord
nungsstrafen und die Anwendung der allgemeinen 
Strafbestimmungen aus der Verordnung zum Schutze 
der Arbeitskraft“ des Ministeriums für Arbeit vom 
31. Oktober 1952.1)

In beiden Richtlinien wird besonders die Notwendig
keit der engen Zusammenarbeit zwischen Staatsanwalt
schaft und den Organen des staatlichen Arbeitsschutzes 
hervorgehoben. Diese Zusammenarbeit muß — das er
gibt sich aus der Natur der Sache — ausgedehnt wer
den auf die Organe der Volkspolizei und auf die Ge- 
-richte, gilt es doch, das Leben und die Gesundheit der 
Werktätigen zu schützen und die Arbeitskraft, das wert
vollste Gut unseres Volkes, zu erhalten.

Eine Analyse der Strafverfahren in Arbeitsschutz
sachen hat gezeigt, daß die Arbeit der Arbeitsschutz
organe und der Staatsanwälte auf dem Gebiete des Ar
beitsschutzes unbefriedigend ist. Nicht selten ist es vor
gekommen, daß die Staatsanwälte vor der Durchfüh
rung von Strafverfahren in Arbeitsschutzsachen zurück
wichen oder solche Strafverfahren zögernd und schlep
pend behandelten oder gar diese Verfahren einstellten, 
ohne mit dem zuständigen Arbeitsschutzinspektor Rück
sprache zu nehmen.

Diese schlechte Arbeitsweise ist von den Arbeits
schutzinspektionen oft gerügt worden. Dafür ein Bei
spiel :

Am 13. Dezember 1951 verunglückte auf dem Gelände 
des RFT-Werkes in N. ein Arbeiter tödlich, zwei Ar
beiter wurden schwer, zwei andere leicht verletzt. Das 
Verfahren wurde gemäß § 170 der früheren StPO einge- *

J) Arbeit und Sozialfürsorge 1952 S. 571.

stellt, ohne daß sich der Staatsanwalt mit dem zustän
digen Arbeitsschutzinspektor in Verbindung gesetzt 
hätte. Gegen diese Einstellung protestierte die Abtei
lung Arbeitsschutz beim Ministerium für Arbeit. Die 
Akten wurden überprüft und dem Staatsanwalt die 
Weisung erteilt, das Verfahren gegen die Schuldigen 
durchzuführen. In der Hauptverhandlung wurden gegen 
die Angeklagten Gefängnisstrafen von acht und sechs 
Monaten verhängt.

Das ist ein eindeutiger Beweis für die schlechte Ar
beit des zuständigen Staatsanwalts.

Die Verordnung zum Schutze der Arbeitskraft vom 
25. Oktober 1951 (GBl. S. 957) enthält ausreichende 
Strafbestimmungen, um diejenigen zur Rechenschaft zu 
ziehen, die der Meinung sind, sich über diese Verord
nung hinwegsetzen zu können. Es ist Sache der Staats
anwälte, in Zukunft gründlicher und schneller zu arbei
ten, weil die Strafe nur dann einen erzieherischen Wert 
hat, wenn sie unmittelbar der Tat folgt.

Die bestehenden Arbeitsschutzhestimmungen ver
pflichten die Verwaltung des Betriebes oder der Dienst
stelle, solche Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, die 
eine Gefährdung von Leben und Gesundheit der Be
schäftigten ausschließen. Unsere Werktätigen haben 
das Recht, vom Betrieb technisch sichere und hygie
nisch einwandfreie Arbeitsbedingungen zu verlangen. 
Die Pflicht der Betriebsleitungen zur Durchführung von 
Maßnahmen dieser Art ist zugleich eine Pflicht gegen
über dem Staat, der durch seine Arbeitsschutzorgane 
die Einhaltung der Arbeitsschutzbedingungen überwacht 
und bei ihrer Verletzung die Schuldigen im Ordnungs
strafverfahren zur Verantwortung zieht oder die Sache 
an den Staatsanwalt zur gerichtlichen Verfolgung wei
tergibt.

Von großer Bedeutung ist hierbei die Abgrenzung, 
d. h. die Frage, ob der Verstoß im Ordnungsstrafverfah
ren oder im gerichtlichen Verfahren gesühnt werden 
soll.

In den Richtlinien des Ministeriums für Arbeit heißt 
es hierzu:

„Sinn und Zweck einer Ordnungsstrafe ist, die 
Schuldigen zur Achtung vor den Arbeitsschutzvor
schriften, zur gewissenhaften Erfüllung der Anord
nung des Arbeitsschutzinspektors oder einer Forde
rung der Arbeitsschutzkommission (Arbeitsschutz-
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